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Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMASK 

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Vergleichbarkeit von Entgelten 
für Verbraucherzahlungskonten, den Wechsel von Verbraucherzahlungskonten und 
den Zugang zu Verbraucherzahlungskonten mit grundlegenden Funktionen 
(Verbraucherzahlungskontogesetz – VZKG) erlassen wird und das 
Konsumentenschutzgesetz und das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz geändert 
werden 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 
Zu Artikel 1 (Verbraucherzahlungskontogesetz – VZKG) 
Zu § 2 Z 2 
Der Begriff „Asylsuchende im Sinne des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge, des dazugehörigen Protokolls vom 31. Januar 1967 und 

anderer einschlägiger völkerrechtlicher Verträge“ sollte durch „ Asylwerber gemäß § 2 Abs. 1 

Z 14 des Asylgesetzes 2005 – AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005“ ersetzt werden. 

 

Darüber hinaus darf angemerkt werden, dass die Wortfolge „mit rechtmäßigem Aufenthalt in 

der Union“ in § 2 Z 2 definiert wird, im Gesetzestext aber die Wortfolge „mit rechtmäßigem 

Aufenthalt in der Europäischen Union“ verwendet wird (vgl. §§ 22, 23 Abs. 1). 
 
Zu § 23 Abs. 6 Z 1 
Es darf darauf hingewiesen werden, dass die Verfahrenskarte bzw. 

Aufenthaltsberechtigungskarte nur die Verfahrensidentität des Asylwerbers wiedergibt und 

Asylwerber häufig über keine anderen Ausweisdokumente verfügen. Diese Problematik lässt 

sich auch nicht durch eine allfällige Einbindung der ausstellenden Behörde, des 
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Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, lösen, zumal diese nur über jene Informationen 

verfügt, die ohnehin auf der Verfahrenskarte wiedergegeben werden.   
 
Zu § 23 Abs. 6 Z 2 
Der Verweis auf das FPG sollte statt „§ 46a Abs. 2 und 3“ richtigerweise „§ 46a Abs. 4“ 

lauten.  

 

 

 

Gleichzeitig wird eine Ausfertigung dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

in elektronischer Form übermittelt. 

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Peter Andre 

 

 
elektronisch gefertigt 
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Signaturwert

j0Nz1ja/Bvf4AtpbknbE0J4mpiE+lL1riUnb353pqq3+PJwWVji1r8cfk1qOZlgiB1IMdYumlEg+9zmY3TFY
+QkJwuL+/zFEllK0dGXS9lJrX30zUdO/G7BdnLFdLVP5cPNmcEHxRg/H9YrKtwWSkxjr2/gEU8gVSOeyS9Kn
Uv1MLg9zKDCHrA28TVZkanauxhbzyxgVj+g/odV7XCusIFZzG0s3pbwF1z7DcB3kl2Iq5l8gK0z0SvrFZ6Vj
OxEO+6xR43MsDhbi30gk1ACpCmsWduK9GxWB9cRFIek3FJ5n1j1PlNqzlg42tKdFfkb2/KLmplYo0650dOFC
V55kpQ==                                                                            

Datum/Zeit 2015-12-22T14:16:04+01:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-     
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT 
                        

Serien-Nr. 1710479   

Parameter etsi-bka-moa-1.0                                                   
   

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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